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22. 2. 1972 

Regierungsvorlage 

VERTRAG 
zwisdten der Republik Österreidt und der 
Bundesrepublik Deutsdtland über die Ergän­
zung des Europäisdten übereinkommens 
über die Redttshilfe in Strafsadten vom 
20. April 1959 und die Erleidtterung seiner 

Anwendung 

De~ Bundespräsident der Republik österreich 
und 

der Präsident der Bundesrepublik Deutschland 

in dem Wunsch, das Europäische überein­
kommen über die Rechtshilfe in' Strafsachen 
- im folgenden als übereinkommen bezeich­
net - im Verhältnis zwischen den beiden 
Staaten zu ergänzen und die Anwendung der 
darin enthaltenen Grundsätze zu erleichtern, 
sind übereingekommen, einen Vertrag zu schlie­
ßen, und haben zu diesem Zweck zu ihren Be­
yollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
Herrn Botschafter Dr. Wilfried Gredler 

der Präsident der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn Dr. Paul Frank, Staatssekretär des 
Auswärtigen Amts und 
Herrn Dr. Günther Erkel, Staatssekretär 
im Bundesministerium der Justiz 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen' 
Vollmachten nachstehende Bestimmungen verein­
bart: 

Artikel I 

(zu Artikel 1 des übereinkommens) 

(1) Rechtshilfe wird in allen Verfahren hin­
sichtlich strafbarer Handlungen geleistet, zu 
deren Verfolgung in dem Zeitpunkt, in dem um 
Rechtshilfe ersucht wird, die Justizbehörden des 
ersuchenden Staates zuständig sind und im 
ersuchten Staat die Justiz- oder Verwaltungs-

behörden zuständig wären. Für die Rechtshilfe 
durch Zustellung ist es nicht erforderlich, daß im 
ersuchten Staat eine Justiz- oder Verwaltungs­
behörde zur Verfolgung zuständig wäre. 

(2) Die Zustellung von Aufforderungen zum 
Straf antritt oder zur Zahlung von Geldstrafen 
sowie von Entscheidungen über Verfahrenskosten 
ist zulässig. 

Artikel II 

(zu Artikel 1 des übereinkommens) 

Das übereinkommen und dieser Vertrag wer­
den auch angewendet: 

1. in Angelegenheiten des Strafaufschubes, der 
Strafunterbrechung und der bedingten Aus­
setzung der Vollstreckung einer Strafe oder 
Maßregel der Sicherung und Besserung; 

2. in Gnadensachen; 
3. in Verfahren über die Verpflichtung zur 

Entschädigung für unschuldig erlittene Haft 
oder andere Verfolgungsmaßnahmen oder 
ungerech tfertigte Verurteilung; 

4. in gerichtlich anhängigen Verfahren wegen 
Zuwiderhandll.\ngen, die nach, deutschem 
Recht Ordnungswidrigkeiten sind. 

ArtikellII 

(1) In Angelegenheiten der Strafrechtspflege 
unterstützen einander die Polizeibehörden der 
Vertragsstaaten im Rahmen und in entsprechen­
der Anwendung des übereinkommens und dieses 
Vertrages durch 

a) Fahndung, 
b) Personenfeststellung, 
c) Beschaffung und Erteilung von Auskünften. 

Die Befragung von Personen zu diesen Zwecken 
ist zulässig. 

(2) Auf Veranlassung einer Justizbehörde des 
ersuchenden Staates wird bei Gefahr im Verzug 
Unterstützung auch durch polizeiliche Verneh-
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2 224 der Beilagen 

'Ii1üpg,~?Durchs.uc\1)1ng . u.nd:Seschlagnahme von 
Gegen~tändengewährt. In diesen Fällen' sind im 
Ersuchen die Justizbehörde und deren Akten­
zeichen anzugeben. 

(3) Polizeiliche Unterstützung nach diesem 
Artikel wird begehrt und geleistet durch den 
Bundesminister für Inneres der Republik 
österreich einerseits und durch das Bundes­
kriminalamt der Bundesrepublik Deutschland 
andererseits. 

.. ,.(~JFür, ein. ;E..rs1,lc:hen, B~ch:4,bs?tf:: 1" d~t /~n~ 
riclltcrlitheAnordnung' .der' .Beschfagn·ahme"mcnt 
erforderlich. 

Artikel VI 

(zu Artikel 4 des übereinkbminens) 

Artikel IV 

(1) Den Vertretern der am Strafverfahren 
beteiligten Behörden und den sonst daran 
beteiligten Personen sowie deren Vertretern wird 
die Anwesenheit bei der Vornahme von Rechts­
hilfehandlungen im ersuchten Staat gestattet. Sie 
können ,ergä·nzende Fragen oder Maßnahmen 

"a~~eg~n': Aftik~(12 des übereinkommens findet 
(zu Artikel 2 des übereinkommens) entsprechende Anwendung. 

(1) Rechtshilfe wird im Rahmen des Artikels I (2) Zur Dienstverrichtung der Behördenver-
aÜcfrin'Verfahren wegert Zuwiderhandlungen treter in der Republik 'psterreich bedarf es der 
gegtlh Abgäben'-, Steuer~,.zoll~ . und " M0nopol- Zustimmurtgi'des 'Bund~srh:inisters ·tür . Justiz,'- in 
vorschtiffeh geleistet; bei 'der Beurteilung;: üb· fürd'e~ BUIldesrepubtiktieUtsd~Iand' der 'ZlJ:stim­
die Verfolgung" einer Zuwiderhandlung im er- müh<> 'desBiindesmin'istersder' J ustiZ"oder 'des 
suchten., Staat eint; J L\stiz~ pder Y erw;lltungs- Justi~ministeritrms des Landes (Lahdesjustizvet­
b~hörd<::. zuständig. wäre, wird j~doch Ili9,ltge.- waltung), . in . dessen'Bereich'dib Recht,~hilfe 
prüft;,()b .in diesem Staat eine Ab~abe oder geleistet werden solt Ahikel2 lit. b) des Uber­
Steuer, ein Zoll oder Monopol gleIcher Art einkommens ist sinngemäß anzuwenden. 
besteht. .. 1- ' , ',~: .',' ,c";";,', 

(2) Rechtshilfe, d~rch übermittlung von 
Akten, Schriftstücken o'der Beweisgegenständen, 
über welche 'die Finanz-(Zoll-)behörden des er­
suchten Staates. verfügen können, wird auel). im 
u~~iitelbar~n Verkehr zwischen denJüstizbehör­
den des ersuchenden Staates' u~dden' Fin~nz­
(Z:oll~)beli:or'dendcs' el;suchtenStaates geleist~t. 

.. (~)Di·e., n;<;h. den Vo;s~rif~en' der:: V j!rtrag,s­
staaten .bestehenden GeheimhaItungspflichten m 
fiskalischen' Angelegenheiten stehen der' nach 
diesem Art~kel zu leistenden Rechtshilfe nicht 
entgegen;tJmstände ' oder' Tatsachen; die den 
Justiz~ 'oder Vet'waltungsbehörd'en eiries Ver­
üagsstaates:' im Zusammenhang ·mIt·emem 
Rechtshilfeersuchen '" 'bekannt "werden; 'unter- . 
liegen. der ha·chden. Vorschriften dieses,staa tes in 
fishlisclli:~n Angelegenheiten. !bestehenden Ge-
heimhaltun'gspflicht; ,.:. 

Artikel V 

(zu Artikel 3 'des 6b~reinkommens) 
li)'; Gegens{ände~ die ". ~us ", der. mit" St~afe 

bedrohteri . Hart'dlung . herrü'hreii' oder als Ent:­
gel FHirs6rche Gegenstande erlangt· worden sind, 
werden'ZumZ~etke der Aushändigiing an den 
Geschädigten übermittelt, sofern nicht ' , 

a) die Gegenstände im ersucl1tt<n Staat als 
Beweisstücke für ein: bei . einem : Gericht 
oder einer Verwaltungsbehördeanhängiges 

. V@rfahren penötigt werden, .,. 

•. : .. Artikel VII 
(zu Artikel 6 des übereinkommens) 

, Ä~f ,dieRückg~beder"im A~tikel:3, Ab~ .. ,t.des 
übereinkommens, erwähnten. :aeweisstü~e :und 
Schr-iftstücke wird· keinesfalls verziChtet; wenn 
Dritte, ,die Rechte an, ihneng~ltend. niachel;l, 
dem. Verzicht nicht, zus~immen .. 

Artikd VIlI ~ '.). 

(zu Artikel 10 des übereinko~mens) 

. Die Absä~~ei'und 3 des Artikels 16' ;d~sÜber­
einkonin~en;fin:del1~uf" alle" FäIi~.i de'r Voiladung 
eines Zeugen 'dder: Sachverständigen:Anw!!l1dung. 
Das .:Ersuchen .. um Gewährung eines Vorschusses 
kann auch von dem .. Zeugen" od,er. Sachverstän-
digen ,gestellt werden. . , ., 

; .,~ .: j .. 

Artikel IX 
./.' . "{.' . -. ., , 

. (1) Gestattet der. ·ersuchte St.aatdie, Anwesen~ 
heit ·einer·im Hoheitsgebiet :des .ersuchenden 
Staates in Haft befindlichen Person bei der Er~ 
ledigung eines Rechtshilfeersuchens, so hat er sie 
für die Dauer ihres Aufenthalts in seinem 
Hoheitsgebiet -in Haf1;.zy . halten und sie nach 
Vornahme der Rediishilfehandlung dem er­
suchenden Staat ':ünverzüglich "wieder' Zu über­
stellen, sof~rn nich~ dieser. die Rr~HasslUlg v,er-
l~ngt .. ' " . . .... ....... .., ., '("> 

b) die Gegenstände im ersuchten Staat, der 
Einziehung oder demYerfall unterliegen, 

",odet ., ...... '."', ', •. : 
, .. e) ,Dritte ,Rechte an.ihnen geltend,nlachen,. 

1 ,(2) ·Gestatte.t ein dritter St3rat die ,Amveseri:­
heit ,einer,:, ,imtIoheitsgebiet:i eines,.vertrags~ 
staa tes .. ,in Haft befindlicilen .. 'Person bei der· Er-

I le9ig~ng .. ei~es· Rechtshilfeersuchens, so gelten für 
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224 der Beilagen 3 

die' Beförderung" 'dieses: Häftlings durch das 
Hoheitsgebiet' des'arideren . Vertrag'sstaates die 
Absätze 2und3 des Artikels 11' des übereinkorn· 
mims entsprechend. 

(3) Die Bestimmungen des Artikels 12 des' 
übereinkommens sind auf die in den vorstehen­
den Absätzen 1 und 2 erwähnten Fälle entspre­
chend anzuwenden:' " " . 

den' Fällen ist der unmittelbare Verkehr ZWi­

schen den Tustizbehörden der beiden Vertrags": 
staatenzu:lä~sig.; (" 
'. m Die im At'tikel X Abs. i' diese~ Vertrages 
erwähnten Ersuchen werden durch'den Bunde~~' 
minister 'für Inneres. der Repub1ikösteireich 
einerseits und durch das Bundeskriininalimt' der 
Bi:mctesrepubl~k' 'Deutschland a~der~rseit~ über-
mittelt und auf demselben Weg beantWohet;bei 

'" . Gefahr- im'Verzug:,istder-unmittelbare Vetkehr 
zwischen den Polizeibehördenund den'zuständi-

,,' .... gen Strafregisterbehörden zulässig; :', ... 

":(1) Der: >ersuchte Staat übermittelt:'von 'den (4) Die im Artikel X Abs. 2 dieses Vertrages 
Polizeibehörden des anderen Staates :fü'r Zwedie erwähnten Ersuchen iretd~ri' durch den Bundes­
der Strafrechtspflege erbetene Auszüge aus dem minister .. für Inneres der . Republik . Österreich 
Strafregister und auf dieses bezügliche Auskünfte einerseits und durch, den Bundesminister,der 
in dem Umfang, in.de~ ..s~i,ne Polizeibehörden Ju~ti~der Bundesrepublik"Deuts'chl~lld ,aJ1dere,r­
sie in ähnlichen Fällen erhalten könnten'seits' übennitte1t und,aurdemse~ben' We,g b~ani:-; 

,(2) Aus"~~de;e~iGrü~de~,:~ls: iiir"i;Ve~ke'4er ~ortet., .. ' ....., . ,'," "" 

AI.'tikel xtü . Strafrechtspflege werde/:l;auf,,~rsuchen: 'der, B,e:: 
hörden des einen Vertragsstaates Auszüge aus 
dem Strafregister des 'anderen Vertragsstaates ('z)l':Arti1~el i,eides Übereink6~m~n~f 

••••• .' ,'" , 'L 

und' auf·; dieses',bezügliche:Auskünftein, dem 'Die durch die Anwendung der Artikel V 
Umfang'erteilt,i: in, dem seine,. Behörden sie· in ·und,IX. dieses, Vertrages entstandenen Kosten 
ähnlichen Fällen ·erhahenkönnten., I'.' werden von dem ersuchenden, Staat erstattet . 

. :.,. ;': -.( ; .... :: ; J '." ," 

:;' .' " ' :' .~qi~el~ä'" " 
,(zu Artikel' 14 des über.einkommens)', (zu Artikel 21 des übereinkommens) 

(1) 'InZusteiluIigsers~chen·'-wi.rd'bei' d~n'~ri~ . (1) Auf Grund einer' nach 'Ahikel21 'des 
gaben über den Gegensfädd\lnd' den'Ghind des übereinkorrimetis 'übermittelten Anzeige .... eines 

d Vertrazsstaates "v'erdendie' zuständigen 'Behör-Ers\lchells auch 4ie Art ,des , zuz,ustellelJ, en v 

Scl1i-lftstüPce~ sow. 'i.~' di~,.Si:el. huig' qeS .ß. mpJängers den des anderen Vertragss't'aateS' pr'iifen; ob nach 
.• . , ... h •.• "" ,., ""', dem Recht dieses Staates eine Person straf-

im Verfahren bezeichnet., '. :' '., . , .. ., h f 1" ',. 'D'" S f f I ' .' , . , . " . ",' , ., , . gerichtlic zu ver 0 gen' ist. le tra ver 0 gung 
'(2) . Einem, :Ersuchen: um Durchsuchl,mg: 'oder ist auch. da/:ln zulässig,: wenlJder. Sachvel'halt im 

Beschlagriahme von, Beweisstüdien 'oderSchrift-'ersuchten Staat als übertretung zu w,ür<iigen ist. 
stüd{en"wird 'eine Ausfertigung: oder'beglau-I Ist 'ihch' d'ell1al~ge,zeigte;ri Sacltv,~rli~lt'die'(;,e~ 
bigte Abschrift der richterlichen Anordnungbei-, riChtsbarkeitdes ersuchten Staates;begr'ünd~t,sO 
gefügt. k~rin die' Strafver'folgupg.D.icht' despa\b .. abgelelln't' 

'. , .. -- , ~ .' " 

(zu Artikel 15 desiUbereinkpl,1111)ens) 

(1) '. Soweit, dieser Vertrag nichts,. anderes 
I:i~stirri~t, 'f1nd'et ' der 'RechtsIiilfe~erkehr' unmit­
telbar von Justizbehörde zu jüsitzbellör'dC' 
statt. Die Vermittlung durch den Bundesminister 
für Justiz der'Reput)likt:lsterreich' einerseits und 
durch den Bundesminister.,d~r Justiz oder die 
Justizministerien der Länder (Landesjustizver­
waltungen) ,.der BUIl4esreP\lpli~ J)eutsq"land 
andererseits' wir'd dadurch' iJ,icht' aii'sgeschlössen. 

(2) Ersuchen ump&efsfell-lmg oder Durch­
beförderung von Häftlingeit werden durch den 
Bundesminister für Justiz der Republik Öster­
reich einerseits und durch den Bundesminister 
der Justiz oder die Justizministerien der Länder 
(Landesjustizverwaltungen) der Bundesrepublik 
Deutschland andererseits übermittelt. In dringen-

wer'deri; weil die' Tat im Ausland :begilligeny.ro,r'~' 
den ist. " '.',,, ",;; .. :. :,' '.', '.' .. ',' .. :" .. " ,'e 

(2) Sind bei' der :Be~h~iiung Ae~ ~ad1~erh~lt,s 
im . Sinne' des" Absatzes) '. 'Stiaßeriverkehr~Y9r~' 
schriften iuberüdisid1~igeh, ~o' sind die am 'nt­
ort geltenden Verkehrsr~geln zllgrl,lIide' zu fegen. 

".' ,,"., ," '" '.' 

(3) Ein, , zur Einlei ~ung 'ein.es .. , Strafverfahrens 
notwendiger Antrag oder eine .solche'Elimächti~· 
gung, die in dem ersuchenden Staat vorliegt, ist 
auch im ersuchten S'taat wirksam; nur nach dem 
Recht des ersuchten Staates er-forderliche An­
träge ~der 'Erm';iCh'~ig~nge~ kö~~~n iriilerhalb 
einer Frist von zwei M0l1:iten'naeh 'Eiriga'ng' der 
Anzeige bei 'der 'zuiStrafverfolgung zuständigen' 
Behörde dieses Staates nachgeholt werden. 

(4) Die Anzeige ha t eine Darstellung des 
Sachverhalts zu enthalten. Die in Betracht kom­
menden Gegenstände und Unterlagen sind in 
Urschrift oder beglaubigter Abschrift beizufü-
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4 224 der Beilagen 

gen; die Gegenstände und dk urschriftlichen 
Unterlagen werden dem ersuchenden Staat 
sobald wie möglich zurückgegeben, soweit er 
auf die Rückgabe nicht verzichtet. Außerdem 
sind der Anzeige eine Abschrift der nach dem 
Recht des ersuchenden Staates anwendbaren 
Strafbestimmungen und in den Fällen des Ab­
latzes, 2 der am Tatort geltenden Verkehrs­
regeln beizufügen. 

(5) Die durch die Anwendung des Artikels 21 
des übereinkommens und dieses Artikels ent­
standenen Kosten werden nicht erstattet. 

Artikel XV 

(zu Artikel 21 des übereinkommens) 

Die Behörden des ersuchenden Staates sehen 
von weiteren Verfolgungs- oder Vollstrek­
kungsmaßnahmen wegen der angezeigten Tat 
nach Einleitung der Strafverfolgung gegen den 
Täter im ersuchten Staat ab, wenn dort 

a) die verhängte Strafe oder die angeordnete 
Maßregel der Sicherung und Besserung 
vollstreckt oder erlassen oder ihre Voll­
streckung ganz ~der teilweise ausgesetzt 
oder verjährt ist; 

b) der Täter aus anderen als verfahrensrecht­
lichen Gründen rechtskräftig freigesprochen 
worden ist; . 

c) das Verfahren von einem Gericht oder 
einer Strafverfolgungsbehörde aus anderen 
als verfahrensrechtlichen Gründen endgül­
tig eingestellt worden ist. 

Artikel XVI 

(zu Artikel 22 des übereinkommens) 

(1) Die Strafnachrichten werden mindestens 
einmal vierteljährlich zwischen dem Bundes­
minister für Inneres der Republik Österreich 
und dem Bundesminister der Justiz der Bundes­
republik Deutschland ausgetauscht. 

(2) Auf Ersuchen übermittelt der eine Ver­
tragsstaatdem anderen irri Einzelfall Abschriften 
strafrechtlicher Erkenntnisse. Der Schriftver­
kehr hierüber findet zwischen dem Bundesmini­
ster für Justiz der Republik Österreich und 
dem Bundesminister der Justiz der Bundesrepu­
blik Deutschland statt. 

Artikel XVII 

(zu Artikel 29 des übereinkommens) 

Kündigt einer der Vertragsstaaten das über­
einkommen, so wird die Kündigung im Ver-

hältnis zwischen der Republik Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland zwei Jahre 
nach Eingang der Notifikation der Kündigung 
bei dem Generalsekretär des Europarates wirk­
sam. 

Artikel XVIII 

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin, 
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der Regierung der Repu­
blik Österreich innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige 
Erklärung abgibt. 

Artikel XIX 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die 
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie mög­
lich in Wien ausgetauscht werden. 

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach 
Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, 
sofern in diesem Zeitpunkt das Europäische 
übereinkommen über die Rechtshilfe in Straf­
sachen für beide Vertragsstaaten verbindlich ist; 
andernfalls tritt dieser Vertrag einen Monat 
nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem das Euro­
päische übereinkommen über die Rechtshilfe in 
Strafsachen im Verhältnis zwischen den beiden 
Vertragsstaaten verbindlich wird. 

(3) Dieser Vertrag kann jederzeit schriftlich 
gekündigt werden; er tritt sechs Monate nach 
der Kündigung außer Kraft. Er tritt auch ohne 
Kündigung in dem Zeitpunkt außer Kraft, in 
dem das Europäische übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen im Verhältnis zwischen 
den beiden Vertragsstaaten unwirksam wird. 

ZU URKUND DESSEN, haben die Bevoll­
mächtigten diesen Vertrag unterschrieben und 
mit ihren Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Bonn am 31. Jänner 1972 in 
zwei Urschriften. 

, Für die Republik Österreich: 

GredIer m. p. 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 

Frank rn.p. 
Erkel rn.p. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 

Das Europäische übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 
ist für österreich am 31. Dezember 1968 in Kraft 
getreten (BGBl. Nr. 41/1969). In der Bundes­
republik Deutschland, deren gesetzgebende Kör­
perschaften das übereinkommen bereits vor 
längerer Zeit genehmigt haben, soll es demnächst 
in Kraft gesetzt werden. Die Rechtshilfe in Straf­
sachen ist im Verhältnis zwischen österreich und 
der Bu:o.desrepublik Deutschland derzeit in dem 
Vertrag über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 
22. September 1958, BGBl. Nr. 193/1960, 
geregelt. Dieser Vertrag wird mit dem Inkraft­
treten des Europäischen übereinkommens über 
die Rechtshilfe in Strafsachen im Verhältnis zwi­
schen österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland gemäß Artikel 26 Abs. 1 des Euro­
päischen übereinkommens seine Wirksamkeit 
verlieren. Es ergibt sich daher das Bedürfnis nach 
dem Abschluß eines zweiseitigen Zusatzvertra­
ges zwischen österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland - der Abschluß solcher Zusatzver­
träge ist im Artikel 26 Abs. 2 des übereinkom­
mens vorgesehen -, um die Vorteile des zwi­
schen den beiden Staaten vereinbarten Geschäfts­
verkehrs zwischen den zuständigen Behörden der 
beiden Staaten zu erhalten und weitere Verein­
fachungen gegenüber dem übereinkommen vor­
zusehen. überdies war es erforderlich, unter 
Bedachtnahme auf die Besonderheiten der 
Rechtsordnungen der beiden Staaten bestimmte, 
in dem mehrseitigen übereinkommen nicht oder 
nur in den Grundzügen behandelte Fragen 
ergänzend zu regeln und die Anwendung zu dem 
übereinkommen gemachter Vorbehalte im Ver­
hältnis zwischen den beiden Staaten zu präzi­
sieren und nach Möglichkeit einzuschränken. 

Nach dem Austausch von Vettragsentwürfen 
wurde im Zuge von Delegationsverhandlungen 
mit der Bundesrepublik Deutschland im Feber 
1968 und im Oktober 1968 ein gemeinsamer 
Vertragsentwurf erstellt. Abschließende Gesprä­
che fanden sodann mit einem Vertreter des 
deutschen Bundesministeriums der Justiz im 
Mai 1970 in Wien statt, wobei über die noch 
offenen Fragen Einigung erzielt wurde. Der end­
gültige Vertragstext steht nach den Kriterien der 
österreichischen Rechtsordnung auf Gesetzes­
stufe. Zu seiner Durchführung bedarf es jedoch 
nicht der Erlassung besonderer Bundesgesetze 
(Artikel 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz). 

Besonderer Teil: 

Im einzelnen ist in dem Vertrag vorgesehen 
worden, daß Rechtshilfe auch wegen strafbarer 
Handlungen geleistet wird, die im ersuchten Staat 
nicht durch das Gericht, sondern durch eine Ver­
waltungsbehörde geahndet werden (Artikel I 
Abs. 1). In einem beschränkten Ausmaß wurde 
auch eine Rechtshilfe im Zusammenhang mit der 
Strafvollstreckung vorgesehen (Artikel lAbs. 2). 
Artikel II erw,eitert den Anwendungsbereich des 
übereinkommens, praktischen Bedürfnissen ent­
sprechend, etwa auf das Gnadenverfahren und 
auf das Verfahren wegen Entschädigung für 
strafgerichtliche Anhaltung und Verurteilung. 
Der Umfang der polizeilichen Amtshilfe wurde 
bedeutend erweitert (Artikel III). Artikel IV 
sieht unter den sonstigen Voraussetzungen des 
übereinkommens und des Zusatzvertrages eine 
Rechtshilfe für "fiskalische" strafbare Handlun­
gen (Zuwiderhandlungen gegen Abgaben-, 
Steuer-, Zol1- und Monopolvorschriften) vor, die 
bisher im Verhältnis zur Bundesrepublik 
Deutschland nicht möglich war. Vorgesehen 
wurde auch eine erleichterte Ausfolgung von 
Gegenständen zum Zweck der Aushändigung an 
den Geschädigten (Artikel V) und die Möglich­
keit einer Anwesenheit von Prozeßbeteiligten bei 
Rechtshilfehandlungen (Artikel VI) sowie die 
Teilnahme von im anderen Staat in Haft befind­
lichen Personen bei Rechtshilfehandlungen, die 
im ersuchten Staat vorzunehmen sind (Arti­
kel IX). Ergänzende Regelungen enthalten 
Artikel VIII über die Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, Artikel X zur Frage det 
Auskunftserteilung aus dem Strafregister, Arti­
kel XI über Zustellungen und Ersuchen um 
Durchsuchung oder Beschlagnahme, Artikel XIII 
über Kosten und Artikel XVI über den Straf­
nachrichtenaustausch. 

Der Geschäftsweg wird in Artikel XII in einer 
den Bedürfnissen der beiden Staaten angepaßten 
Weise geregelt, wobei der unmittelbare Ge­
schäftsverkehr von Justizbehörde zu Justiz­
behörde im bisherigen Umfang aufrecht erhalten 
wird. Bei der sogenannten übernahme der Straf­
verfolgung (Artikel XIV) ist der Grundsatz "ne 
bis in idem" - in dieser Form erstmalig - ver­
ankert worden (Artikel XV). Die Artikel XVI 
bis XIX enthalten die Schlußbestimmungen. 
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